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Die Abgeordneten zum Nationalrat BURGSTALLER und Kollegen haben 

am 16.11.1989 unter der Nr. 4560/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Zusammenlegung von Gendarme­

rieposten gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig, daß im Zuge der Zusammenlegung von Gendarme­

rieposten, jener in St. Stefan ob Leoben/Stmk aufgeldst 

werden soll? 

2. Wenn ja, welches sind die Gründe für diese Maßnahme? 

3. Gibt es ein Konzept betreffend die Postenzusammenlegungen im 

Bereich des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark? 

4. Welche Postenzusammenlegungen im Bereich des Landesgendarme­

riekommandos für Steiermark sind für die nächste Zeit zu 

erwarten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Es ist richtig, daß der Gendarmerieposten St. Stefan ob Leoben in 

nächster Zeit aufgelassen und mit dem Gendarmerieposten Krautbath 

an der Mur zusammengelegt werden wird. 
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Zu Frage 2: 

Diese Maßnahme ist notwendig, um die Struktur der Gendarmeriepo­

sten im Hauptpostenbereich St. Michael in Obersteiermark den 

gegenwärtigen verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Schwerpunk­

ten anzupassen und dadurch eine höhere Effizienz der Gendarmerie 

zu erreichen. 

Zu Frage 3: 

Es gibt ein Konzept über Postenzusammenlegungen im Bereich des 

Landesgendarmeriekommandos für Steiermark. Demnach sind personal­

schwache und wenig effiziente Gendarmerieposten für eine Zusam­

menlegung vorgesehen, soferne diese Zusammenlegung aufgrund der 
"' 

regionalen Situierung und der Entfernung zu anderen Gendarmerie-

posten vertretbar und im Hinblick auf die dadurch mögliche 

Konzentrierung sicherheitsdienstlich zweckmäßig ist. 

Zu Frage 4: 

Ich beabsichtige, in nächster Zeit im Bereich des Landesgendarme­

riekommandos für Steiermark folgende neun Gendarmerieposten mit 

benachbarten Posten wie folgt zusammenzulegen: 

aufzulösende GP: 

Altaussee, Bezirk Liezen 

Grundlsee, Bezirk Liezen 

Edelsbach, Bezirk Feldbach 

Großstübing, Bezir Graz-Umgebung 

übernehmende GP: 

Bad Aussee 

Bad Aussee 

Feldbach 

Deutschfeistritz 

Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz Sinabelkirchen 

Mettersdorf a.S., Bezirk Radkersburg St. Peter a.O. 

Oberort-Tragöß, Bezirk Bruck/Mur St. Katharein a.d.L. 

Rettenegg, Bezirk Weiz Ratten 

St. Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben Kraubath 
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